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 Veröffentlicht am 14.10.1991

Norm

RAO §9 Abs2

Rechtssatz

Auch Tatsachen, die allgemein bekannt sind, darf der zur Verschwiegenheit verp3ichtete Rechtsanwalt nicht durch

seine Angaben dadurch bekräftigen, daß er sie als solche bezeichnet, die ihm aus seiner Vertretungstätigkeit

bekanntgeworden sind (vgl Bkd 42/69; SSt 13/82).
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